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SICHERHEITSDATENBLATT
(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 453/2010)

ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS
1.1. Produktidentifikator

Produktname : INNOSTONE C
Produktcode : 2340

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Reinigungsmittel fÅr Stein im AuÇenbereich 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Unternehmen : innoskins GmbH
Adresse : Beckershof 3, 24558 Henstedt-Ulzburg.
Telefon : + 49 (0)4193 75400 Fax : + 49 (0)4193 754010
info@innoskins.de
www.innoskins.de

1.4. Notrufnummer : + 49 (0)4193 754020

ABSCHNITT 2 : MÉGLICHE GEFAHREN
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

ErfÅllt die Vorschriften 67/548/EWG, 1999/45/EG und deren Adaptationen.
MÑglichkeit reizender Wirkungen auf die Augen.
Dieses Gemisch birgt kein physikalisches Risiko. Siehe Empfehlungen zu anderen Produkten vor Ort.
Dieses Gemisch birgt kein Umweltrisiko. Unter normalen Verwendungsbedingungen ist keine umweltschÖdliche Wirkung bekannt oder
vorhersehbar.

2.2. Kennzeichnungselemente

ErfÅllt die Vorschriften 67/548/EWG, 1999/45/EG und deren Adaptationen.
Gefahrensymbole :

Reizend

Gefahrenhinweise :
R 36 Reizt die Augen.
Sicherheitshinweise :
S 2 Darf nicht in die HÖnde von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort Örztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
S 26 Bei BerÅhrung mit den Augen sofort grÅndlich mit Wasser abspÅlen und Arzt konsultieren.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN
3.1. Stoffe

Keine Substanz erfÅllt die im Anhang II Teil A der REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgefÅhrten Kriterien.
3.2. Gemische

Zusammensetzung :
Identifikation Name Klassifikation %
INDEX: 014-010-00-8 DINATRIUMMETASILIKAT GHS05, GHS07, Dgr 2.5 <= x % < 10

www.innoskins.de
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CAS: 6834-92-0 C
EC: 229-912-9 H:314.1B-335

R: 34-37
INDEX: 011-005-00-2 NATRIUMCARBONAT GHS07, Wng 0 <= x % < 2.5
CAS: 497-19-8 Xi
EC: 207-838-8 H:319
REACH: R: 36
01-2119485498-19-xxxx

CAS: 68154-97-2 ALCOOL GRAS GHS07, GHS05, Dgr 0 <= x % < 2.5
EC: - ETHOXYLE-PROPOXYLE Xn

H:302-318
R: 41-22

CAS: 7320-34-5 TETRAPOTASSIUM GHS07, Wng 0 <= x % < 2.5
EC: 230-785-7 PYROPHOSPHATE Xi

H:319
R: 36

ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN
Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einen Arzt konsultieren.
Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas Åber den Mund einflÑÇen.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaÇnahmen

Nach Augenkontakt :
Bei geÑffnetem Augenlid mindestens 15 Minuten lang grÅndlich mit weichem, sauberem Wasser spÅlen.
Bei Beschwerden, RÑtung oder Sehbehinderung einen Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken :
Bei Einnahme kleiner Mengen (nicht mehr als ein Schluck) Mund mit Wasser ausspÅlen und einen Arzt konsultieren.
Einen Arzt konsultieren und ihm das Etikett zeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzÑgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

4.3. Hinweise auf Örztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

ABSCHNITT 5 : MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÜMPFUNG
Nicht entzÅndbar.

5.1. LÑschmittel

Geeignete LÑschmittel
CO2, TrockenlÑschmittel oder WassersprÅhstrahl

Ungeeignete LÑschmittel
direkter Wasserstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. Die Exposition gegenÅber Zersetzungsprodukten kann gesundheitsschÖdlich sein.
Rauch nicht einatmen.

5.3. Hinweise fÅr die BrandbekÖmpfung
UmluftunabhÖngiges AtemschutzgerÖt tragen.

ABSCHNITT 6 : MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaÇnahmen, SchutzausrÅstungen und in NotfÖllen anzuwendende Verfahren

SchutzmaÇnahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen.
FÅr Nicht-Rettungspersonal

BerÅhrung mit Haut und Augen vermeiden.
FÅr Rettungspersonal

Das Einsatzpersonal muss mit angemessener persÑnlicher SchutzausrÅstung ausgestattet sein (siehe Abschnitt 8).
6.2. UmweltschutzmaÇnahmen

Leckagen oder VerschÅttetes mit flÅssigkeitsbindendem, nicht-brennbarem Material aufhalten und auffangen, z.B.: Sand, Erde,
Universalbindemittel, Diatomeenerde in FÖssern zur Entsorgung des Abfalls.
Eindringen in die Kanalisation oder in GewÖsser verhindern.

6.3. Methoden und Material fÅr RÅckhaltung und Reinigung
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Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, keine organischen LÑsemittel verwenden.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG
FÅr die RÖumlichkeiten, in denen mit dem Gemisch gearbeitet wird, gelten die Vorschriften fÅr LagerstÖtten.

7.1. SchutzmaÇnahmen zur sicheren Handhabung
Nach jeder Verwendung die HÖnde waschen.
Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :
Zugang fÅr unbefugte Personen verhindern.

Hinweise zum sicheren Umgang :
FÅr den persÑnlichen Schutz, siehe Abschnitt 8.
Informationen des Etiketts und Vorschriften des Arbeitsschutzes beachten.
Gemisch nicht mit den Augen in Kontakt bringen.

UnzulÖssige AusrÅstung und Arbeitsweise :
Rauchen, Essen und Trinken sind in den RÖumlichkeiten, in denen das Gemisch verwendet wird, verboten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter BerÅcksichtigung von UnvertrÖglichkeiten
Von Oxidationsmitteln sowie stark sÖurehaltigen oder alkalischen Mitteln fernhalten.
Nicht in Metallgebinden aufbewahren - mÑgliche Gefahr der Oxydation.
Zwischen +5ÄC und +50ÄC in trockener und gut gelÅfteter Umgebung lagern.

Lagerung
AuÇer Reichweite von Kindern halten.

Verpackung
Produkt stets in einer Verpackung aufbewahren, die der Original-Verpackung entspricht.
Empfohlene Verpackungsarten :
- Kanister
Geeignetes Verpackungsmaterial :
- Kunststoff
Ungeeignetes Verpackungsmaterial :
- Metall

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND áBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÉNLICHE SCHUTZAUSRáSTUNGEN
8.1. Zu Åberwachende Parameter

8.2. Begrenzung und áberwachung der Exposition

PersÑnliche SchutzmaÇnahmen wie persÑnliche SchutzausrÅstungen
Saubere und richtig gepflegte persÑnliche SchutzausrÅstungen verwenden.
PersÑnliche SchutzausrÅstungen an einem sauberen Ort, auÇerhalb des Arbeitsbereiches aufbewahren.
WÖhrend der Verwendung nicht Essen, Trinken oder Rauchen. Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschen. FÅr
angemessene LÅftung sorgen, insbesondere in geschlossenen RÖumen.

- Schutz fÅr Augen/Gesicht
BerÅhrung mit den Augen vermeiden.
Augenschutz gegen flÅssige Spritzer verwenden.
Bei jeder Verwendung ist eine der Norm EN 166 entsprechende Schutzbrille mit seitlichem Schutz zu tragen.
Bei erhÑhter Gefahr einen Gesichtsschirm zum Schutz des Gesichts verwenden.
Das Tragen einer Korrektionsbrille stellt keinen Schutz dar.
KontaktlinsentrÖgern wird empfohlen, wÖhrend Arbeiten, bei denen reizende DÖmpfe entstehen kÑnnen, KorrekturglÖser zu verwenden.
Augenduschsysteme in den RÖumlichkeiten, in denen das Produkt verwendet wird, vorsehen.

- Handschutz
Schutzcremes kÑnnen zum Schutz exponierter Hautbereiche verwendet werden, sollten jedoch nicht nach Produktkontakt aufgetragen werden.
Bei lÖngerem oder wiederholtem Hautkontakt geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Geeignete chemikalienbestÖndige Schutzhandschuhe gemÖÇ Norm EN 374 verwenden.
Die Handschuhe sind entsprechend der Verwendung und der Verwendungsdauer am Arbeitsplatz zu wÖhlen.
Schutzhandschuhe mÅssen dem Arbeitsplatz entsprechend gewÖhlt werden : andere Chemikalien kÑnnten verÖndert werden, erforderliche
physische SchutzmaÇnahmen (Schneiden, Stechen, WÖrmeschutz), benÑtigte Fingerfertigkeit.
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Empfohlener Typ Handschuhe :
- Naturlatex
- Nitrilkautschuk (Acrylnitril-Butadien-Copolymer (NBR))
- PVC (Polyvinylchlorid)
- PVA (Polyvinylalkohol)
- Butylkautschuk (Isobutylen-Isopren-Copolymer)
Empfohlene Eigenschaften:
- WasserundurchlÖssige Handschuhe gemÖÇ Norm EN 374

- KÑrperschutz
Das Personal hat regelmÖÇig gewaschene Arbeitskleidung zu tragen.
Nach Kontakt mit dem Produkt mÅssen alle beschmutzten KÑrperpartien gewaschen werden.

ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben :
Form : viskose FlÅssigkeit
Farbe : N/A
Geruch : Leichte

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit :
stark alkalisch (basisch)

pH : 12.00  .
Siedepunkt/Siedebereich : 100 ÄC.
Flammpunktbereich : nicht relevant
Dampfdruck : keine Angabe
Dichte : 1.02
WasserlÑslichkeit : verdÅnnbar, mischbar
% VOC : < 1%

9.2. Sonstige Angaben
VOC (g/l) : 9

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 10 : STABILITÜT UND REAKTIVITÜT
10.1. ReaktivitÖt

Keine Angabe vorhanden.
10.2. Chemische StabilitÖt

Dieses Gemisch ist bei Einhaltung der in Abschnitt 7 empfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Lagerung stabil.
10.3. MÑglichkeit gefÖhrlicher Reaktionen

Keine Angabe vorhanden.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Vermeiden :
- Frost

10.5. UnvertrÖgliche Materialien
Fernhalten von :
- SÖuren
Lassen Sie sich nicht in Kontakt mit starken Oxidationsmitteln

10.6. GefÖhrliche Zersetzungsprodukte
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

LÖngere oder wiederholte Kontakte mit dem Gemisch kÑnnen den natÅrlichen Fettfilm der Haut beseitigen und daher nicht allergische
Kontaktdermatitis und ein Durchdringen der Epidermis verursachen.
Kann reversible Wirkungen am Auge herbeifÅhren, wie eine Augenreizung, die sich in einem Beobachtungszeitraum von 21 Tagen vollstÖndig
zurÅckbildet.

11.1.1. Stoffe
FÅr die Substanzen sind keine toxikologischen Informationen vorhanden. 
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11.1.2. Gemisch

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN
12.1. ToxizitÖt

Das Produkt weder verdÅnnt noch in groÇer Menge ins Erdreich, ins Grundwasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
12.1.1. Substanzen

FÅr die Substanzen sind keine Informationen zur aquatischen ToxizitÖt vorhanden.
12.1.2. Gemische

FÅr das Gemisch sind keine Informationen zur aquatischen ToxizitÖt vorhanden.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Leicht biologisch abbaubar.
12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Angabe vorhanden.
12.4. MobilitÖt im Boden

Keine Angabe vorhanden.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Angabe vorhanden.
12.6. Andere schÖdliche Wirkungen

Keine Angabe vorhanden.
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der WassergefÖhrdung (WGK) :

WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Schwach wassergefÖhrdend.

ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
AbfÖlle des Gemischs und/oder ihr BehÖltnis sind entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG zu entsorgen.

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder in GewÖsser einleiten.

AbfÖlle :
Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken fÅr Mensch und Umwelt, insbesondere fÅr Wasser, Luft, BÑden, Fauna und Flora erfolgen.
Entsorgung oder Verwertung gemÖÇ gÅltiger Gesetzgebung vorzugsweise durch einen zugelassenen Abfallsammler oder einen
Entsorgungsfachbetrieb.
Boden oder  Grundwasser nicht verseuchen, AbfÖlle nicht in der Umwelt entsorgen.

Verschmutzte Verpackungen :
BehÖlter nur restentleert entsorgen. Etikett(en) auf dem BehÖlter nicht entfernen.
RÅckgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Das Produkt muss in ábereinstimmung  mit den ADR-Bestimmungen fÅr den StraÇenverkehr, RID-Bestimmungen fÅr den Bahntransport,
IMDG-Bestimmungen fÅr den Seetransport, ICAO/IATA-Bestimmungen fÅr den Lufttransport befÑrdert werden (ADR 2009 - IMDG 2008 -
ICAO/IATA 2011).

ABSCHNITT 15 : RECHTSVORSCHRIFTEN
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fÅr den Stoff oder das Gemisch

- Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.

Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der WassergefÖhrdung (WGK) :
WassergefÖhrdungsklasse : Schwach wassergefÖhrdend WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABEN
Da wir Åber die Arbeitsbedingungen des Benutzers keine Informationen besitzen, beruhen die Informationen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kenntnisse und dem nationalen und EG-Regelwerk.
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Ohne schriftliche Anweisungen zur Handhabung im Vorfeld, darf das Gemisch nur fÅr die in Rubrik 1 genannten Verwendungen eingesetzt
werden.
Der Anwender ist dafÅr verantwortlich, dass alle notwendigen MaÇnahmen getroffen werden zur Einhaltung gesetzlicher Forderungen und lokaler
Vorschriften.
Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdatenblattes sind als eine Beschreibung der Sicherheitsanforderungen fÅr dieses Gemisch zu
betrachten und nicht als Garantie fÅr dessen Eigenschaften.
Produkt fÖllt nicht unter die Anwendung der VOC-Richtlinie 2004/42/CE.
Dieses Symbol zeigt die Ünderung als der PrÖzedenzfall Version.

Wortlaut der in Abschnitt 3 erwÖhnten Hinweise H, EUH und R :
H302 GesundheitsschÖdlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere VerÖtzungen der Haut und schwere AugenschÖden.
H318 Verursacht schwere AugenschÖden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
R 22 GesundheitsschÖdlich beim Verschlucken.
R 34 Verursacht VerÖtzungen.
R 36 Reizt die Augen.
R 37 Reizt die Atmungsorgane.
R 41 Gefahr ernster AugenschÖden.

AbkÅrzungen :
ADR : EuropÖisches ábereinkommen Åber die internationale BefÑrderung gefÖhrlicher GÅter auf der StraÇe
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Internationale Zivilluftfahrt-Organisation.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : WassergefÖhrdungsklasse.


